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givelttia« fgctw-gôlîmtsslrrtttftfn ©vUeit.

(Srfctjeint je ®onner§tag§ unb foftet per ©emefter gr. 6.—, per gafir gt. 12,

gnferate 30 ®t§. per einfpaltige ©olotteljeile, bei größeren Aufträgen;
entfprecbenbett ^Rabatt,

ï»r» 13. 1936.

SBieib treu bent äBayifprudfj nnbevjagt:
91nr bet getoimtt, ber tjergfiaft tuagt.

Ba«*£kr«aik.

»anpoltjeilicfje Semitli»
gauge* tier ©tabt 3üri(tj
rourben am 6. 31uguft für
folgenbe 93auprojefte, teil»
roetfe unter SBebtngungen, er=

g..» teilt: 1. 3.93rper jr., ©taE=
°«ubeert)ö^ung ^aumefferftrajje 14, 3- 2; 2. ®. Da=

o I®*, Dreifamiiient)au§ mit 2tutoremife SRorgentalftr. 31,
bi»J ' ^ *• ®°fjer, @efdf)äftsi)au§anbau unb @infrie=

{^9 ©Icttnifcïjfirafje 22, 3- 2 ; 4. £)äfner, |)ofunter=
*ï«ng mit Stutoremifen unb 3ufai)rt3rampe mit ©tütp

®ef** ®"P^û^e 31, 3. 2; 5. fp. Kracht, 2Boipi> unb
nJ-^ftiljciuS unb 2lbänberung ber ^jofüberbadjungeh
Z J!"itû6e 18, 3 2; 6. @. Sanbott, lutoauëfteb
t S^aum Saoaterfiraße 90, 3- 2 ; 7. 31. ©treuti, 2tuto=

CZ 428 SMcpüWira|e 49, 3- 2; 8. Dbft=

W* >«8§genoffenfôaft 3üridE), Doppelmefjtfamiliem
9_ 1 Surltnbenfirafje Etr. 52, Stbanberungëplane, 3- 3;
3d ailing 2Bol)nung§fürforge für Unberretdje gamitien,
bj« 4ßo^nt)äujer ©djroelgtjofMe 170—196 unb 155
beuJ

r ' 3- 3; 10. g. Sodijorn, Ste§roerî= unb ©cijup.-

Il îjtoge £etbern=proj. 2tgneêftrafse, SBerfctjiebung, 3- 4;
lg' v. Çuber, Dadjroobnung ©tifabetfjenfirafje 3, 3-4;
B. 4. & Sßeber, Sßagenfdjuppen 3^P^effenftra^e 71,
beviJt.,^3. gr. Kirfdfjbaum, Umbau mit Éutoremifen 33a>

^He 9ir. 292, 3. 4; 14. 3. SUletfter, Slutoremife

Sagerfirafje 113, 3- 4; 15. SBipf & gelbmann, ®efctjäft§»
IjauSanbau mit 3lutoremife 23rauerftrafje Etr. 51, 3. 4;
16. @. ßurmann, 2lutoremife Dtöntgenftrafje, 3- 5 ; 17. 3.
©teiger, Dadfjroofinung SBitijelmfirafje 2, 3- 5; 18. @.

gäfjler, 2lutoremifenanbau ©eorgengaffe 5, 3- 6 ; 19. 3-
©djretledjner, Datf)ftodEum= unb Slufbau SBinterttjurer-
ftrajje 36, 3- 6; 20. iß. @ffet unb D. geiljl, Dactjauf*
bauten £öf)enroeg 1, 3- 7; 21. £>au§i)altung§fct)ule be3

fdfjmetjerifdfjen gemeinnü^igen grauenoerein§, ätnbau 3«U=
roeg=®emetnbeftraj3e 9tr. 11, 3- 22. Söaugenoffenfdjaft
Utoquai, ®oppetme^rfamitien^au§ mit @lnfrtebung 3)u=

fourftrafje 30, 3- 8 ; 23. ®. 3Wgöroer, Slutoremife SRöfdfji*

badfjftrafje 30, 3- 6.
Die Saugenoffenfdfjaft 2Iffottern a. 2t. (3ürid)) Ijat

bie ©rfteEung non jroet SBßofjnijciufern mit je brei SBotp

nungen befdjloffen. SEtit bem 93au foE fofort begonnen
merben.

Hnïauf eines SauptofceS für einen Eleubau jitr
Unterbringung ber SanbeSbibliot^eï, beS eibgenöfft»
ftftcn «rate* fßr geiziges ®igentitm unb beS eibge«
nöfftfcCten ©tatijtif(|en SnreanS Sern. Der 58unbe§=

rat unterbreitet ben etbgenöffifdEjen Etäten eine Vortage
über ben Stnîauf etneä 23aupla^e§ für einen 2ieubau
jur Unterbringung ber SanbeSbibliotijef, be§ eib=

genöffifd^en 2lmte§ für geiftige§ ©igentum unb
be§ eibgenöffifd^en ©tatiftifd^en 33ureau§. ©d^on
im legten ©efd^äftäberid^t ^at ber 33unbe§rat barauf
bingemiefen, ba| bie Etaumoerfjättniffe ber Sanbeêbib=

liotbeï unb be§ 23unbe§arcf)ioS/;,bte gegenmärtig in einem
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DirektionSenn Hotdinghnnsen Grke«.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 6.—, per Jahr Fr. l2>

Inserate 30 Ets. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträgen s

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IS. Angnst 1926.

Bleib treu dem Wahlspruch unverzagt:
Nur der gewiuut, der herzhaft wagt.

SiUbedrsM.

Baupolizeiliche Bewilli-
gnugeu der Stadt Zürich
wurden am 6. August für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-

^
teilt: 1. I. Bryner jr., Stall-

bäudeerhöhung Haumesserstraße 14. Z. 2; 2. C, Da-
v Dreifamilienhaus mit Autoremise Morgentalstr. 31,

d»^ ' H- Gößer, Geschäftshausanbau und Einfrie-
Glärnischstraße 22, Z. 2 ; 4. G. Häfner, Hofunter-

°rung mit Autoremisen und Zufahrtsrampe mit Stütz-
^eestraße 31, Z. 2; 5. H. Kracht. Wohn- und

a-Zchäftshaus und Abänderung der HofüberdachungeN
^arntschstraße 18, Z 2; 6. E. Landolt, Auioausstel-
r°^?raum Lavaterstraße 90, Z. 2 ; 7. A. Streust, Auto-
v^se Vers.-Nr. 428 Kalchbühlstraße 49, Z. 2; 8. Obst-

ha„- ^ungsgenofsenschaft Zürich, Doppelmehrfamilien-
g à Zurlindenstraße Nr. 52, Abänderungspläne, Z. 3;
Ä «r^lung Wohnungsfürsorge für kinderreiche Familien,
bis Ahnhäuser Schweighofstraße 170—196 und 155

Pe^ ' â- 3; 10. F. Bockhorn, Kieswerk- und Schup-

Z Anlage Herdern-proj. Agnesstraße. Verschiebung, Z. 4;
lZ î Huber, Dachwohnung Elisabethenftraße 3, Z. 4;
Z 4. ^ ^ Weber, Wagenschuppen Zypressenstraße 71,
be'ii°^3. Fr. Kirschbaum, Umbau mit Autoremisen Ba-

^straße Nr. 292, Z. 4; 14. I. Meister, Autoremise

Lagerstraße 113, Z. 4; 15. Wipf & Feldmann, Geschäfts-
Hausanbau mit Autoremise Brauerstraße Nr. 51, Z. 4;
16. E. Kurmann, Autoremise Röntgenftraße, Z. 5 ; 17. I.
Steiger, Dachwohnung Wilhelmstraße 2. Z. 5; 18. E.
Fäßler, Autoremisenanbau Georgengasse 5, Z. 6 ; 19. I.
Schreilechner, Dachstockum- und Ausbau Winterthurer-
straße 36, Z. 6; 20. P. Esfek und O. Feihl, Dachauf-
bauten Höhenweg 1, Z. 7; 21. Haushaltungsschule des

schweizerischen gemeinnützigen Frauenvereins, Anbau Zelt-
weg-Gemeindestraße Nr. 11, Z. 7; 22. Baugenossenschaft
Utoquai, Doppelmehrfamistenhaus mit Einfriedung Du-
fourstraße 30, Z. 8 ; 23. E. Allgöwer, Autoremise Röschi-
bachstraße 30, Z. 6.

Die Baugenossenschaft Affoltern a. A. (Zürich) hat
die Erstellung von zwei Wohnhäusern mit je drei Woh-
nungen beschlossen. Mit dem Bau soll sofort begonnen
werden.

Ankauf eines Bauplatzes für einen Neubau zur
Unterbringung der Landesbibliothek, des eidgenösst-
schen Amtes für geistiges Eigentum und des eidge-
nöfstschen Statistischen Bureaus Bern. Der Bundes-
rat unterbreitet den eidgenössischen Räten eine Vorlage
über den Ankauf eines Bauplatzes für einen Neubau
zur Unterbringung der Landesbibliothek, des eid-
genössischen Amtes für geistiges Eigentum und
des eidgenössischen Statistischen Bureaus. Schon
im letzten Geschäftsbericht hat der Bundesrat darauf
hingewiesen, daß die Raumverhältnisse der Landesbib-
liothek und des Bundesarchivs,).die gegenwärtig in einem
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genteinfamen ©ebäube auf bem Kirchenfelb tn Sern
untergebracht ftnb, ungenögenb geworben finb, unb jwar
tn einem SRafje, baff mit ber anberweitigen Unterbringung
etne§ biefer Dienftjwetge nidEjt länger pgewartet werben
!ann. AnberfeitS muff auch fü* baS eibgenöffcfdhe Amt
für geiftigeS ©igenlum unb einen Seil beS etbgenöffifdjen
©tatifiifdhen Bureaus, benen prooiforifch bie Bureau»
baracfen auf bem ©pitalacfer in Bern pgetetlt finb,
neue Untertunft befdhafft werben, ba bie auf bem Boben
ber ©emeinbe Bern erfteßten baracfen abgebrochen werben
muffen, fobalb einmal bie ©emeinbe bie Bewilligung p
ihrem gortbefianb nicht mehr erneuern wirb. Stach aß«

fettiger ißröfung ber Angelegenheit hat ber BunbeSrat
befcfjloffen, bie ©rfieflung eines BeubauS pr Unter»
bringung ber SanbeSbibliotheî, beS elbgenöffifdjen AntteS
für geiftigeS ©igentum unb beS eibgenöffifdEjen ©tatiftifdfjen
Bureaus als bie jwecfmäffigfie Söfung p empfehlen.
Der mit ber Berlegung ber SanbeSbibitothef im gegen»
wärtigen ©ebäube frei werbenbe Staunt würbe bann bem

BunbeSarcljit) pgeteilt unb, foweit bieféS ihn oorerft
nidht benötigt, pr Unterbringung ber jenigen eibgenöffifdhen
Bureaus nerwenbet, bie tn ©ebäuben ber Sentraloer«
waltung noch nidht tpiah gefunben haben. Bon ben bret
für bie Baute in Betraft faßenben ©runbftücfen îommt
nadh ber Auffaffung oon Kommiffion unb Direftion ber
SanbeSbibliotheî bas ©runbftücf auf bem Kirchenfelb an
ber ^etoetiaftrafje htnter bem ^iftorifdfjen Btufeum
in Betracht. Der Kaufpreis für ben Boben, etwa 7410
Quabratmeter p 60 gr., beläuft ft<h auf 444,600 gr.
SRit ber foanbättberungSgebühr täme bie ©acf)e auf
450,000 gr. p flehen. Dap ift p rechnen ein einmaliger
Bettrag an bie Koften ber ©rfteßung unb beS fpäteren
Unterhalts ber non ber ©emeinbe, ber Berfäufertn beS

Bauplanes, geplanten öffentlichen Anlage pnfcfjen bem
©pmnaftum unb bem projezierten Beubau. SBaS fobann
bie Soften für baS p erfteßenbe neue BerwaltungSge»
bäube betrifft, fo bürften btefe nach ben gemachten Bor»
ftubten eine ©umme non 4,145,000 gr. erretten. gür
einmal hanbelt es ftch aber nur um bie fäuflidhe @r=

Werbung beS Bauplanes.
Btflige BaupISfce In äöongen. (Korr.) Bißige Bau»

plätje überlädt bie ©enoffame SBangen (©dhmpj)
ihren ©enoffenbürgern, tnbem baS Guabratllafter mit
nur 4 gr. bejahlt werben mufî, währenb für anbere
Baupläne tn ber gleichen ©emeinbe pro Quabratflafter
20 unb 30 gr. oerlangt werben. Durch biefeS aner»
fennenSwerte ©ntgegenîommen würben benn auch *>on

©enoffenbürgern neue Käufer erbaut, fo namentlidh auf
ber Aßmetnb bei Buolen unb im ©ä^ibadh an ber Sadhener»

grenje, unb tn neuefter Seit werben auch bie ©enoffen»
iänber im Knöbelhof, an ber Bahnhoffirafje gelegen, als
Baupläne p ©hren gejogen, wo nun AuSftdht norhanben
ift, bah ein ganj neuer Dorfteil entfteht.

Bauliches aus ©latus. (Korr.) An ber fürjllch
ftattgefunbenen Berfteigerung würbe ein Bauplatj im
AuSmafj non 592 m® im „Surigen" non £>erm Archi=
teît K. SBipf in ©laruS pm greife non 4 gr. per
Quabratmeter erfteigert. £err SBipf beabfidhtigt, auf
btefem Bauplatj ein ©infamilienwohnhauS erfteßen p
laffen.

Beue grieDhofflnlßge in Bteberttwcti (©laruS).
(Korr.) Die ©emeinbe Bteberumen plant auf ihrem
©ut gelb tn ber ©erbe bie ©rfteßung einer neuen grleb»
hofanlage, bebarf aber, um bie ißläne ber Ardhiteîten
ausführen p fönnen, 800 m* etneS benachbarten ©runb»
fiüdteS. DaS nadhgefudhte Bedht pr ©nteignung biefeS
BobenS würbe nom BegierungSrat beS Kanton S ©laruS
erteilt. Der BegierungSrat hatte bereits in einem frühern
gafle entfdhieben, baff bei etnem gtiebhof nicht nur bie

blofje 3noedEmä^icjteit, fonbern auc| bie Schönheit einer

Anlage berüdffichtigt werben müffe. DaS ©dhöne erfchetn'

hier audh als baS Smedfmähige, wett mehr als bei anbetti

Anlagen.
Bauliches aus SRttri (Aargau). Die Beubebacf|un0

unb ber teilweife Dachftuhlneubau an ber fantonalett
Bf leg an ft alt finb nun beenbet. Die ©rhöhung be£

SRittelbaueS, bie annäljernb bie gleiche gorm beS Da#'
ftuhleS nor bem Branbe beS KlofterS barfteflt, präfefl'
tiert ftdh feh* gut. Auch ift bie Bebadjung (©ternit)
nom naturfdhühlerifdhen ©tanbpunît auS fetneSwegS um

fchön. SRit biefem Ömbau hat bie îantonale BPegeaU'

fiait wteberum eine grofje Arbeit noßenbet unb bie eh^
maligen Klofterräume tn einen ©tanb gefteßt, bah fw
baS mächtige ©ebäube innen unb aufjen fehen laffen barf

fiit
(fiorrefpottbenj.) • (gortfe^ung.)

Stürnberghat SRif^fpftem. An gementröhren
feit 1874 228,5 km nerlegt worben. ©ie btenen jut
Ableitung fämtltcher ftäbtif^er Abwäffer. ©rohere
paraturen finb nidht norgefommen, fonbern nur örtlich
AuSbefferungen an folgen ©teßen, an benen nerboten^
SBetfe faure Abwäffer längere 3^tt auf ben Beton bet

Schächte ober Bohre etngewirft hatten, ©teinjeugroh^
werben nur bei Anfdhlüffen non Begenetnläffen unb $au^
entwäfferungen benu^t. Kennt man nun non oorne'

herein bie ©efahren ber Sementrohre unb wirft wo"

planmähig entgegen, fo ift eS wohl möglich, ein groffe-

Kanalnep felbft tn einer fo Inbufiriereichen ©tabt mk

Bürnberg, ganj auS Setnentröhren bejw. Betonfanäle"

p bauen. @S wirb baber auch fein Anftanb genomme"'
für ©trafjenfanäle auSfdhltehli^ S^atentrohre p net'

wenben. ®ie ©idherheitSnorfehrungen mühten auch 0*'

troffen werben, wenn Die ©rweiterungSbauten auS fäute'
feftem Btaterial hergefteßt würben, ba ja bie unterha'"
liegenben Borflutfanäle nor guleitung faurer Abwäffe^

gefchüpt werben müffen.
Bafiatt nerwenbet non jeher Sementrohre für ajf

Abwäffer unb hat 15 km im 3Rifdhfpftem oerlegt, ©t^l' |

fere Beparaturen ftnb nidht nötig geworben.
Solingen. Bei Durchführung ber aügemetnen

nalifation ftnb feine Sementrohre nerlegt worben. 9Rjj
bem in ber erwähnten ©thrift ausgeführten Kanal 'IJ

offenbar ein ^auptfammler gemeint, beffen gunbante"
unb ©ohle in Beton, SBibetlager unb ©ewölbe bagegf"
tn S'egelmauetwerf ausgeführt würbe. Der Beton m

bur^ Kohlenfäure beS ©runbwafferS unb oermutltdhjj
Berblnbung mit ©idferwäffern einer ©dEjutthalbe jerfi^t
worben.

^

©tolp i. B- fat SRifdhfpftem unb nerwenbet pf'
mentrohre fett 1902 oorpgSweife für Begenwafferlang:
@S ftnb 5 km nerlegt. ©rohere Beparaturen ftnb nt$

norgefommen. Die Sementrohre werben für Begenwafp'
fanäle unb für ©chmupwafferfanäle ohne Bebenfen
wenbet, wenn nur fpauSabwäffer in grage fommen. 3"
©runbwaffer unb bei Snbuftrieabwäffern werben
jeugröhren nerwenbet.

SGBitten a. B. gür reine SBohngebtete fönnen^'
mentrohre nerwenbet werben, gür Kanäle über 55

Durdhmeffer finb in aßen gäßen Sementrohre oerwenb*'

teilweife mit ©ohlenfdhalen bejw. mit Btemdhenau^p j

bung. Die ©teinjeugrohre bilben bei beftern 9RateZ"

ein niel unregelmäfjigereS B^fil als bie Sementroh',
ba bie ©teinjeugrohre burch ben Branb nerjogen Fi
Qn ben Sementroljren bilbet ftch nach furjem ©ebra^
eine ©telhaut, bie ben BeibungSwiberftanb nerrin0^'
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gemeinsamen Gebäude auf dem Kirchenfeld in Bern
untergebracht sind, ungenügend geworden sind, und zwar
in einem Maße, daß mit der anderweitigen Unterbringung
eines dieser Dienstzweige nicht länger zugewartet werden
kann. Anderseits muß auch für das eidgenössische Amt
für geistiges Eigentum und einen Teil des eidgenössischen

Statistischen Bureaus, denen provisorisch die Bureau-
baracken auf dem Spitalacker in Bern zugeteilt sind,
neue Unterkunft beschafft werden, da die auf dem Boden
der Gemeinde Bern erstellten Baracken abgebrochen werden
müssen, sobald einmal die Gemeinde die Bewilligung zu
ihrem Fortbestand nicht mehr erneuern wird. Nach all-
seitiger Prüfung der Angelegenheit hat der Bundesrat
beschlossen, die Erstellung eines Neubaus zur Unter-
bringung der Landesbibliothek, des eidgenössischen Amtes
für geistiges Eigentum und des eidgenössischen Statistischen
Bureaus als die zweckmäßigste Lösung zu empfehlen.
Der mit der Verlegung der Landesbibliothek im gegen-
wältigen Gebäude frei werdende Raum würde dann dem

Bundesarchiv zugeteilt und, soweit dieses ihn vorerst
nicht benötigt, zur Unterbringung derjenigen eidgenössischen
Bureaus verwendet, die in Gebäuden der Zentralver-
waltung noch nicht Platz gefunden haben. Von den drei
für die Baute in Betracht fallenden Grundstücken kommt
nach der Auffassung von Kommission und Direktion der
Landesbibliothek das Grundstück auf dem Kirchenfeld an
der Helvetiastraße hinter dem Historischen Museum
in Betracht. Der Kaufpreis für den Boden, etwa 7410
Quadratmeter zu 60 Fr., beläuft sich auf 444,600 Fr.
Mit der Handänderungsgebühr käme die Sache auf
450.000 Fr. zu stehen. Dazu ist zu rechnen ein einmaliger
Beitrag an die Kosten der Erstellung und des späteren
Unterhalts der von der Gemeinde, der Verkäuferin des
Bauplatzes, geplanten öffentlichen Anlage zwischen dem
Gymnasium und dem projektierten Neubau. Was sodann
die Kosten für das zu erstellende neue Verwaltungsge-
bäude betrifft, so dürsten diese nach den gemachten Vor-
studien eine Summe von 4,145,000 Fr. erreichen. Für
einmal handelt es sich aber nur um die käufliche Er-
Werbung des Bauplatzes.

Billige BaupIStze in Wangen. (Korr.) Billige Bau-
plätze überläßt die Genossame Wangen (Schwyz)
ihren Genossenbürgern, indem das Quadratklaster mit
nur 4 Fr. bezahlt werden muß. während für andere
Bauplätze in der gleichen Gemeinde pro Quadratklafter
20 und 30 Fr. verlangt werden. Durch dieses aner-
kennenswerte Entgegenkommen wurden denn auch von
Genossenbürgern neue Häuser erbaut, so namentlich auf
der Allmeind bei Nuolen und im Gätzibach an der Lachener-
grenze, und in neuester Zeit werden auch die Genossen-
länder im Knobelhof, an der Bahnhofstraße gelegen, als
Bauplätze zu Ehren gezogen, wo nun Aussicht vorhanden
ist, daß ein ganz neuer Dorfteil entsteht.

Bauliches aus Glarus. (Korr.) An der kürzlich
stattgefundenen Versteigerung wurde ein Bauplatz im
Ausmaß von 592 m^ im „Lurigen" von Herrn Archi-
tekt K. Wipf in Glarus zum Preise von 4 Fr. per
Quadratmeter ersteigert. Herr Wipf beabsichtigt, auf
diesem Bauplatz ein Einfamilienwohnhaus erstellen zu
lassen.

Neue Friedhofanlage in Niederurnen (Glarus).
(Korr.) Die Gemeinde Niederurnen plant auf ihrem
Gut Feld in der Gerbe die Erstellung einer neuen Fried-
Hofanlage, bedarf aber, um die Pläne der Architekten
ausführen zu können, 800 m^ eines benachbarten Grund-
stückes. Das nachgesuchte Recht zur Enteignung dieses
Bodens wurde vom Regierungsrat des Kantons Glarus
erteilt. Der Regicrungsrat hatte bereits in einem frühern
Falle entschieden, daß bei einem Friedhof nicht nur die

bloße Zweckmäßigkeit, sondern auch die Schönheit einer

Anlage berücksichtigt werden müsse. Das Schöne erscheint

hier auch als das Zweckmäßige, wett mehr als bei andern

Anlagen.
Bauliches aus Muri (Aargau). Die Neubedachung

und der teilweise Dachstuhlneubau an der kantonalen
Pfleganstalt sind nun beendet. Die Erhöhung des

Mittelbaues, die annähernd die gleiche Form des Dach'

stuhles vor dem Brande des Klosters darstellt, präsem
tiert sich sehr gut. Auch ist die Bedachung (Eternit)
vom naturschützlerischen Standpunkt aus keineswegs um

schön. Mit diesem Umbau hat die kantonale Pflegeam
stalt wiederum eine große Arbeit vollendet und die eh^
maligen Klosterräume in einen Stand gestellt, daß sich

das mächtige Gebäude innen und außen sehen lassen darf

Zement- und Kteinzengröhren
Mr Stiidtekanalisationen.
(Korrespondenz.) > (Fortsetzung.)

Nürnberg hat Mischsystem. An Zementröhren sind

seit 1874 228.5 km verlegt worden. Sie dienen zur

Ableitung sämtlicher städtischer Abwässer. Größere M
paraturen sind nicht vorgekommen, sondern nur örtliche

Ausbesserungen an solchen Stellen, an denen verbotener

Weise saure Abwässer längere Zeit auf den Beton der

Schächte oder Rohre eingewirkt hatten. Steinzeugrohre
werden nur bei Anschlüssen von Regeneinlässen und Haus'
entwässerungen benutzt. Kennt man nun von vorne'

herein die Gefahren der Zementrohre und wirkt man

planmäßig entgegen, so ist es wohl möglich, ein großes

Kanalnetz selbst in einer so tndustriereichen Stadt wie

Nürnberg, ganz aus Zementröhren bezw. Betonkanälen

zu bauen. Es wird daher auch kein Anstand genommen-

für Straßenkanäle ausschließlich Zementrohre zu ver'

wenden. Die Sicherheitsoorkehrungen müßten auch

troffen werden, wenn die Erweiterungsbauten aus säure'

festem Material hergestellt würden, da ja die unterhalb

liegenden Vorflutkanäle vor Zuleitung saurer Abwässer

geschützt werden müssen.

Rast att verwendet von jeher Zementrohre für alte

Abwässer und hat 15 km im Mischsystem verlegt. Gröl' i

sere Reparaturen sind nicht nötig geworden.
Solingen. Bei Durchführung der allgemeinen Km

nalisation sind keine Zementrohre verlegt worden. W
dem in der erwähnten Schrift ausgeführten Kanal m

offenbar ein Hauptsammler gemeint, dessen Fundame»
und Sohle in Beton, Widerlager und Gewölbe dagegm
in Ztegelmauerwerk ausgeführt wurde. Der Beton M

durch Kohlensäure des Grundwassers und vermutlich,,^
Verbindung mit Sickerwässern einer Schutthalde zerstör

worden.
Stolp i. P. hat Mischsystem und verwendet A'

mentrohre seit 1902 vorzugsweise für Regenwasserkaiê
Es sind 5 km verlegt. Größere Reparaturen sind mW

vorgekommen. Die Zementrohre werden für Regenwê'
kanäle und für Schmutzwafferkanäle ohne Bedenken
wendet, wenn nur Hausabwässer in Frage kommen. 3^
Grundwasser und bei Jndustrieabwäsiern werden Stem'

zeugröhren verwendet.
Mitten a. R. Für reine Wohngebiete können

mentrohre verwendet werden. Für Kanäle über 55 am

Durchmesser sind in allen Fällen Zementrohre verwende '

teilweise mit Sohlenschalen bezw. mit Rtemchenauskls,
dung. Die Steinzeugrohre bilden bei bestem Matern
ein viel unregelmäßigeres Profil als die Zementrom,
da die Steinzeugrohre durch den Brand verzogen si".

In den Zementrohren bildet sich nach kurzem Gebravm

eine Sielhaut, die den Reibungswiderstand verring^'
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